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§ 1 
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 
 
1.1 Die Leistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirt-

schaftlichkeit, einschließlich der Grundsätze und Voraussetzungen für einen späteren wirtschaftli-
chen Betrieb des Bauwerks/ der baulichen Anlage und den öffentlich- rechtlichen Bestimmungen 
entsprechen. Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sachkunde des 
Auftraggebers nicht gemindert. 

 
1.2 Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Regelwerke in der jeweils für die Zeit der Planung 

und der Baudurchführung geltenden Fassung zu beachten: 
1.2.1.1 die gesetzlichen Bestimmungen des Öffentlichen Vergabewesens in der jeweils geltenden Fas-

sung: 
- den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
- die Vergabeverordnung für EG- Vergabeverfahren (VgV) 

1.2.2 die Vergabe- und Vertragsordnung bzw. Verdingungsordnung 
 -die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 
 -die Verdingungsordnung für Leistungen, ausgenommen Bauleistungen  (VOL) 
 -die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) 
 
1.2.3 das Vergabehandbuch der Stadt Salzgitter 
 
1.3 Als Sachverwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferan-

teninteressen vertreten. Er hat gemäß seinem Beruf- und Standesrecht im Rahmen des Vertrages 
ihm übertragene Vermögensbetreuungspflichten ausschließlich für den Auftraggeber wahrzuneh-
men. 

 
1.4 Weder der Auftragnehmer noch eine der in § 16 Abs. 1+2 VgV genannten Personen dürfen in ei-

nem von ihm vertragsgemäß betreuten Vergabeverfahren für einen Bewerber oder Bieter tätig sein. 
Dies gilt für alle Vergabeverfahren oberhalb, unterhalb oder außerhalb (s.§100 Abs. 2 GWB) der in 
der VgV festgelegten Schwellenwerte für EG- Verfahren. 

1.5 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des Auftragge-
bers zu erfüllen und etwaige Bedenken hat er dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen; 
er hat seine vereinbarten Leistungen vor ihrer endgültigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und 
den anderen fachlich Beteiligten abzustimmen. 
 
Die Haftung des Auftragnehmers für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Leistungen wird durch 
die Abstimmung mit dem Auftraggeber und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen durch ihn 
nicht einschränkt.  
Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung öffentlich-rechtliche Hin-
dernisse und Bedenken entgegenstehen. 
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1.6 Notwendige Überarbeitungen der Unterlagen bei unverändertem Programm und bei nur unwesent-

lich veränderten Forderungen des Auftraggebers begründen keinen Anspruch auf zusätzliche Ver-
gütung, soweit sie beim Auftragnehmer nicht einen wesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand verursa-
chen. 
Nicht vereinbarte Leistungen, die der Auftraggeber zur Herstellung der baulichen Anlage fordert, hat 
der Auftragnehmer mit zu übernehmen, es sei denn, sein Büro ist auf derartige Leistungen nicht 
eingerichtet. 
Soweit Leistungsbilder der HOAI angesprochen sind, richten sich Vergütungsanspruch und Vergü-
tungshöhe nach diesen Bestimmungen. Die Vergütung ist vor Leistungsbeginn schriftlich zu verein-
baren. 
 
Bei der Leistungserbringung ist der Auftragnehmer an die baufachlich genehmigte und haushalts-
mäßig anerkannte Projektentscheidung gebunden. Der Auftragnehmer hat die vom Auftraggeber 
vor Leistungserbringung mitgeteilte Kostenobergrenze unter Einschluß aller planerischen Maßnah-
men zur Optimierung des Planungskonzeptes zu beachten. 
Wird erkennbar, das die in der haushaltsmäßig anerkannten Projektentscheidung haushaltsmäßig 
anerkannten Kosten (Kostenobergrenze) oder die vereinbarten Termine bei der Verfolgung der bis-
herigen Planung oder nach dem Ergebnis der Ausschreibung einer Leistung nicht eingehalten wer-
den, hat er den Auftraggeber unverzüglich unter Darlegung der aus seiner Sicht möglichen Hand-
lungsvarianten und deren Auswirkungen auf Kosten, Qualität, Termine und Wirtschaftlichkeit des 
Objektes zu unterrichten, 
 

1.7 Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen in seinem Büro zu erbringen. Nur mit vor-
heriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung zulässig. 

 
 
§ 2 
Zusammenarbeit  zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten 
 
2.1 Weisungsbefugter Vertragspartner auf Auftraggeberseite ist nur die auftragerteilende Organisati-

onseinheit, nachstehend Auftraggeber genannt. 
 
2.2 Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig über die Leistungen, die andere fach-

lich Beteiligte zu erbringen haben, und über die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen. 
 
2.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und 

Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemäß erbringen können. 
Verzögert sich der Projektablauf, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies unverzüglich schriftlich 
dem Auftraggeber anzuzeigen. 

 
2.4 Wenn während der Ausführung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftrag-

nehmer und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverzüglich schriftlich 
die Entscheidung des Auftraggebers herbeizuführen. 

 
 
§ 3 
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer 
 
3.1 Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der 

ihm übertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverzüglich über 
Umstände zu unterrichten, aus denen sich Ansprüche gegen mit der Bauausführung beauftragte 
Unternehmen ergeben können. Die Geltendmachung derartiger Ansprüche obliegt dem Auftragge-
ber. 

 
3.2 Finanzielle Verpflichtungen für den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen. Das gilt 

auch für den Abschluss, die Änderung und Ergänzung von Verträgen sowie für die Vereinbarung 
neuer Preise. 

 
3.3 Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Pläne aushändigen und 

keine Auskünfte geben, die sich auf das Vorhaben beziehen. Nr. 2.3 bleibt unberührt. 
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§ 4 
Auskunftspflicht des Auftragnehmers 
 
4.1 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung über seine Leistungen unverzüglich 

und ohne besondere Vergütung schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprü-
fungsverfahren für die Baumaßnahme für abgeschlossen erklärt ist. 

 
§ 5 
Herausgabeanspruch des Auftraggebers 
 
5.1 Die von dem Auftragnehmer zur Erfüllung dieses Vertrages angefertigten Unterlagen – Pläne, 

oder Zeichnungen als Transparentpausen und digitale Datenträger - sind an den Auftraggeber 
herauszugeben, sie werden dessen Eigentum. Die dem Auftragnehmer überlassenen Unterlagen 
sind dem Auftraggeber spätestens nach Erfüllung seines Auftrages zurückzugeben. Zurückbehal-
tungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen. 

 
§ 6 
Urheberrecht 
 
6.1 Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgeführte Werk ganz oder in Tei-

len urheberrechtlich geschützt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, 
Änderung und Veröffentlichung dieser Werke nach den Ziffern 6.1.1 bis 6.1.4. 
 Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwer-
ke anzusehen, die eine persönliche, geistige Schöpfung des Auftragnehmers darstellen und einen 
so hohen Grad an individueller ästhetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse 
des alltäglichen Bauschaffens herausragen. 
Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die 
von ihm im Rahmen des Auftrages erstellten Pläne und Unterlagen seinem Urheberrecht unterlie-
gen. 

 
6.1.1 Sofern der Auftragnehmer nicht nur mit der Vorplanung und der Entwurfsplanung eines Bau-

werkes beauftragt worden ist, darf der Auftraggeber die Unterlagen für die im Vertrag ge-
nannte Baumaßnahme und das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nut-
zen. Die Unterlagen dürfen auch für eine etwaige Wiederherstellung des ausgeführten Wer-
kes benutzt werden. 

 
6.1.2 Sofern der Auftragnehmer nicht nur mit der Vorplanung und der Entwurfsplanung eines Bau-

werkes beauftragt worden ist, darf der Auftraggeber die Unterlagen sowie das ausgeführte 
Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers ändern, wenn dies für die Nutzung des Gebäu-
des erforderlich ist. Dies gilt nicht, wenn die Änderungen der Unterlagen oder des ausgeführ-
ten Werkes zu Entstellungen oder anderen Beeinträchtigungen iSd § 14 Urheberrechtsgesetz 
führen oder die Interessenabwägung im Einzelfall ergibt, dass das Gebrauchsinteresse des 
Auftraggebers hinter dem Schutzinteresse des Auftragnehmers zurücktreten muss. In den in 
Satz 2 genannten Fällen wird der Auftraggeber den Auftragnehmer über das Vorhaben unter-
richten und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemes-
senen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Änderung einverstanden ist. 

 
6.1.3 Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe des Auftragneh-

mers. Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Auftraggebers, wenn Geheimhaltungsinteressen oder sonstige Belange des 
Auftraggebers durch die Veröffentlichung berührt werden. 

 
6.1.4 Der Auftraggeber kann seine Befugnisse nach den Ziffern 6.1.1 bis 6.1.3 im Rahmen des § 

34 Urheberrechtsgesetz auf den jeweiligen zur Verfügung über das Grundstück Berechtigten 
übertragen. 

 
6.2 Liegen die Voraussetzungen des § 6.1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen für die im 

Vertrag genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und ändern; das-
selbe gilt auch für das ausgeführte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung un-
ter Namensangabe des Auftragnehmers. 
 Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
des Auftraggebers. Die Planungs-und Kostendaten der Baumaßnahme dürfen vom Auftraggeber 
nicht an Dritte weitergegeben werden. 
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Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfügung über das 
Grundstück Berechtigten übertragen. 

 
§ 7 
Zahlungen 
 
7.1 Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen in Höhe von 95 v.H. der Vergü-

tungen für die nachgewiesenen Leistungen, einschließlich Umsatzsteuer, gewährt. Abschlagszah-
lungen werden 18 Werktagen nach Zugang des prüfbaren Nachweises fällig. 

  
7.2 Wird nach Annahme der Teil-/Schlusszahlung festgestellt, das die Vergütung abweichend vom Ver-

trag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu 
berichtigen. Soweit Honorare aufgrund der Kostenfeststellung zu berechnen sind, ist die Abrech-
nung ferner zu berichtigen, wenn sich infolge der Überprüfung der Abrechnung der Baumaßnahme 
Änderungen der für die Berechnung der Vergütung maßgebenden anrechenbaren Kosten ergeben. 
Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Beiträge zu erstat-
ten. 
Sie können sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 
 
Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprüfung durch die zuständigen Rech-
nungsprüfungsstelle. Die Rechnungsprüfung kann auch erst nach Ablauf mehrere Jahre durchge-
führt werden. Die gesetzliche Verjährungsfrist ( § 195 BGB) von Ansprüchen aus ungerechtfertigter 
Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Überzahlungen be-
ginnt mit der Kenntnis des Auftraggebers vom Ergebnis der Rechnungsprüfung. Der Auftragnehmer 
muss bis zum Ablauf dieser Verjährungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung ungerechtfertig-
ter gezahlter Beträge in Anspruch genommen wird. 
 

7.3 Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer vom Empfang der Zahlung an die aus dem zu 
erstattenden Betrag - ohne Umsatzsteuer – gezogenen Nutzungen herauszugeben. Das sind in der 
Regel ersparte Schuldzinsen bei debitorisch geführten Geschäfts- /Kontokorrentkonten. Diese wer-
den zur gegenseitigen Vereinfachung mit 3 v.H. über dem Basiszinssatz des § 247 BGB angenom-
men; es sei denn, es werden höhere oder geringere  gezogene Nutzungen nachgewiesen. 

 
§ 8 
Kündigung 
 
8.1 Auftraggeber und Auftragnehmer können den Vertrag nur aus wichtigem Grund schriftlich kündigen. 

Einer Kündigungsfrist bedarf es nicht. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn die Baumaßnahme 
nicht durchgeführt oder nicht weitergeführt wird. 

 
8.2 Wird aus einem Grunde gekündigt, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, erhält er für die 

ihm übertragenen Leistungen die vereinbarte Vergütung nach Maßgabe des § 649 Satz 2 BGB. Die 
ersparten Aufwendungen werden auf 60 v.H. der Vergütung für die noch nicht erbrachten Leistun-
gen der Objektüberwachung (Bauüberwachung) aus den Verträgen- Gebäude-, Technische Aus-
rüstung-, Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen- und- Freianlagen-, der Überwachung der Aus-
führung aus dem Vertrag- Prüfung der Tragwerksplanung- sowie der Bauoberleitung und örtlichen 
Bauüberwachung aus dem Vertag – Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen-, für alle übrigen, 
nicht erbrachten Leistungen der vorgenannten Verträge sowie des Vertrages für die Entschei-
dungsunterlage- Bau- auf 40 v.H. der vereinbarten Vergütung festgelegt, es sei denn, geringere o-
der höhere ersparte Aufwendungen werden nachgewiesen. 

 
8.3 Hat der Auftragnehmer den Kündigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemäß 

erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu vergüten und die für die-
se nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten.  
 

8.4 Die Mängel- und Schadenersatzansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 
 
8.5 Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses bleiben die Ansprüche der Vertragspar-

teien aus den §§ 4 bis 6 unberührt. 
  
 
§ 9 
Haftung und Verjährung 
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9.1 Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mängel- und Scha-
densersatzansprüche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften 

 
9.2 Die Verjährungsfrist von fünf Jahren für die Ansprüche des Auftraggebers beginnt erst mit der Erfül-

lung der letzten nach dem Vertrag zu erbringenden Leistungen, spätestens jedoch bei Übergabe 
des Bauwerks/ der baulichen Anlage an die auftragerteilende Organisationseinheit. Für Leistungen, 
die nach der Übergabe noch zu erbringen sind, beginnt die Verjährung mit der Erfüllung der letzten 
Leistung. 

 
 
§ 10 
Haftpflichtversicherung 
 
10.1 Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung während der gesamten Vertragszeit 

unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewährleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem 
Vertrag Versicherungsschutz in Höhe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. 

 
10.2 Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leis-

tungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens 
des Versicherungsschutzes abhängig machen. 

 
10.3 Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit De-

ckung in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverzüglich 
durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Höhe für die 
gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewährleisten und nachzuweisen. 

 
 
§ 11 
Erfüllungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand 
 
11.1   Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist Salzgitter.  
 
11.2    Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen. 
 

   11.3  Soweit die Voraussetzungen gem. § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der 
Gerichtsstand für Streitigkeiten nach dem Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zu-
ständigen Stelle. 

 
 
§ 12 
Arbeitsgemeinschaft 
 
12.1.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, übernimmt das mit der Vertretung beauftrag-

te, im Vertrag genannte Mitglied die Federführung. 
 Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenüber. Beschränkungen 
seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegen-
über dem Auftraggeber unwirksam. 

 
12.2  Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 

auch nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch. 
 
12.3  Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an den im 

Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung ge-
leistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

 
 
§ 13 
Anwendbarkeit 
 
13.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
§ 14 
Schriftform 
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14.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 
 


